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idessekben î» Berathung ziehen woken, und die noth-
wendigsicn Maaßregeln zur Rettung des Vaterlandes,
findet man zu hart, man will die Freiheit durch Nach-
läßigkeit lösen, um sie zu erhalten. Es ist der Natur
der Sache gemäß daß man Eschcrs Rath folge, und
vor allein aus das Gesez, nachher dessen Abfassung
behandle. Dieser Antrag wird angenommen.

§ i. Escher ist mit Secretan einig, daß man
die Freiheit nicht röden »misse um sie zu erhalten,
aber gerade dieses Grundsatzes wegen, kann er durch-
aus diesem Gutachten nicht beistimmen, denn der Bürger
trittet in die Staatsgesellschaft um seine Rechte zu
sichern und seine Freiheit zu schützen, zwingen wir ihn
aber durch Geldbussen Beamtungen anzunehmen, durch
die er seine Familien vernachlaßigen muß, oder zu
denen er keine Fähigkeiten hat, so unterdrücken wir
seine Freiheit und hindern seinen Zwek; denn es ist
durchaus unrichdg, daß nur Eigennnz oder böser Wille
dw Stellen ausschlagen mache: Nein, viele fühlen,
daß sie vor allein aus für den Unterhalt ihrer Haus-
Haltungen sorgen müssen; andere empfinden, daß ihnen
die gehörigen Kenntnisse mangeln, denn man erinnere
sich, daß die Municipalitäten die Einregisirirungen
in ewigen Gegenden auf sieb haben, und also nicht
jedermann dazu fdhig ist. Nur solche Bürger kann
ukscr zu machendes Gesez im Auge haben, welche Chr-
geiz genug haben, um in ruhigen Zeiten Beamtungen
auf sich zu nehmen, denen es aber an Zutrauen oder
Thätigkeit fehlt, um sich in diesem bedenklichern Augen-
blik den öffentlichen Geschäften zuwiedmen; und diese
Türger können wir nicht iwekmaßiger strafen oder
zwingen die Stellen anzunehmen, als wenn wir sie
10 Jahre lang unfähig erklären, andere Stellen zu
bekleiden, daher fodert er D- rchsireichung der Geld-
bussc in dem vorgelegten §.

(Die Fortsetzung folgt.)

G r a u b ü n d t c n.

Die provisorische Landesregierung an das ge-
sammle Voîk Bûlàns.,

Bürge?!
Die Rerräftntanttn der einen Und uncheilkaren

Kelvck scheu .Republik in Luzern haben beschlösset»,
eine Ausserderung an Bdndten ergehen zu lassen,
feine Jugend zum Kriegsdienste, unter der Legion von
achfzchiilanscnd regulieren Helvctiern, aufzumuntern,
die sie aufstellt. Wir kommen dieser Aufforderung
um so mehr zuvor, als bereits Büudtnerofftcicre, die
Werbungen im Lande zu besorgen, beantraget sind..
Jünglinge Bündtcns s die Helvetier treten fchaarenwöise
freiwillig in diesen Dienst. Warum solltet ihr nicht
«x»s gleicht thun, «nd zeiget», daß ihr eben so muthig,

eben so würdig enerer tapfern Voreltern seyd, als fie
der ihrigen? Zhr fechtet, w mil's zum Fechten kom-
men sollte, fur die he ligen Rechte der Menschheit,
fur Freiheit und Unabhängigkeit, fur das gem infame
Vaterland. — Wi-ehrenhaft ist dieses nicht! ihr sechs
tet in Gesellschaft euerer alten Brüder, der muthigen
Helvetier, Tells Söhnen. — Mit welcher Sehnsucht
erwarten euch diese nicht, und wie herzlich werden sie
euch nicht, wenn ihr kommt, um äffen! Helvetien stehet
unter dem Schutze der unüberwindlichen frankischen
Nation. — Nie wird also der Fall eintreten, daß ihr
das Vaterland zu vertheidigen habet, ohne daß die
sieggewohnten fränkischen Heere euch unterstützen.
Wohlan dann, Rhäticr! entschliesset euch unbedenklich
und schnell, lasset euch zahlreich bei den -Werboff-cieren
einschreiben, und eilet den Exercierplatzen zu, wo ihr
ausgebildet, und zur Einärutung des unverwelklichen
Ruhms republikanischer Tapferkeit vorbereitet werden
sollt.

Wir können übrigens dem gesammteu rhatischen
Volke unser Mißvergnügen darüber nicht bergen, daß
wir noch die Listen derjenigen Gemeinden nicht erhicl-
ten, die ihre Waffen abgeliefert haben, und daß von
Seiten der fränkischen Behörden noch immer geklagt
wird, daß noch nicht alle abgeliefert worden seyen.

Ihr werdet nun, liebe Mitbündmer! uno zwar zum
ieztenmal erinnert, alle noch rükstandige Waff n un-
verweilt einzubringen, und die Listen der eingebrachten
einzureichen, indem wir euch sonst vor einer militari-
sehen Exekution nicht verwahren könnten — zugleich
aber versichert, daß wir, sodsld dieses geschehen, nach
erhaltener Gewalt, einige Waffen wieder austheilen
lassen werden. Wir laden euch auch ein, Bürger,,
ohne Zeitverlust ein genaues Verzeichuiß aller in eueren
Gemeinden seßhaften Ausländern, mit der Achewz
ihrer Hcimsth, so auch der sonst herumstreichenden
Fremden, die bei euch ansichtig werden, einzuschicken,
unter schwerer Verantwortlichkeit in, Fall der Unter-
lassung.

Und da wir schließiichen mit Mißvergnügen ver?
nehmen mußten, daß es Leute giebt, welche die Aeeh-t-
heit des lezlich im Druk Mitgetheilten Bness des
Morschall Calis-Marschlms bezweifeln,, oder bmchaf?
tt,wei<e vom Landvolk bezweifeln machen wellen --
so fordern wir alle und jede, die einen solchen Zwei-
fel hegen, auf, sich anher zu begeben, und das Oei?
ginal dieses Briefs sei st einzusehm, mit dem Anhang,
daß alle diejenigen, die Views uuieriiessen, und dennoch
diesen Brief als unächt vorzustellen sich erfrechten, im
Entdeck uiigsfall als Ruhest rer angesehen, und als
solche behandelt werden müßten.

Ehnr, den i«. April 1799.
Sprecher, Präsident.

Zür die prom'fcr sehe Landesregierung,
d'e«: Seurräiftlectar, D t t v.


	Graubündten : die provisorische Landesregierung an das gesammte Volk Bündtens

